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Leistungsantrag CSS  
 
 
ROLAND Assistance GmbH
im Auftrag der CSS Versicherung AG
 
Postfach 210249
50528 Köln
  

   
__________________________________ 
Versicherungsnummer 
__________________________________ 
Name, Vorname 
__________________________________ 
PLZ, Wohnort 
__________________________________ 
Telefon  
 

    
 
    Bevor Sie Unterlagen einreichen, lesen Sie bitte
    die Hinweise auf der folgenden Seite:
 
 

� Erstattung von Behandlungsrechnungen 
 
Anzahl der eingereichten Belege  ______     Im Gesamtwert von €,- ________  

  
 Bitte überweisen Sie den Erstattungsbetrag auf  

� das Beitragszahlungskonto 
� mein folgendes Konto ________________________________________ 
    Kontonummer   Bankleitzahl 

 
    ________________________________________
    Geldinstitut 

 
 

� Vorlage eines Heil- und Kostenplanes 
 

Bitte überprüfen Sie den von meiner gesetzlichen Krankenkasse bearbeiteten 
zahnärztlichen Heil- und Kostenplan, bestehend aus __________ Seiten 

 
 
� Sonstiges ______________________________________________ 
                       , wie z.B. Änderung der Anschrift, Bankverbindung oder Krankenkasse  
 

          _______________________________________________________ 
 
          _______________________________________________________ 
 
          _______________________________________________________
  

 
 ______________________  ______________________
  Ort / Datum     Unterschrift 



Erstattung von Behandlungsrechnungen: 
 
Nach Abschluss der Behandlung, gegebenenfalls auch nach Abschluss von Teilschritten 
erhalten Sie von Ihrem Zahnarzt oder Kieferorthopäden eine Rechnung in zweifacher Ausfertigung,                           
Original und Duplikat. Bitte reichen Sie immer die Original-Rechnung ein. 
 
Ihre Rechnung sieht in der Regel ein Zahlungsziel von 3-4 Wochen vor. 
 
Der Zusatzversicherer erstattet nie direkt an den Behandler oder das Labor,  
sondern immer nur an Sie, den Versicherungsnehmer. 
 
Zur Begleichung der Rechnung bestehen zwei Alternativen, 
 

1. Sie bezahlen Ihren Zahnarzt innerhalb der Zahlungsfrist und reichen die Rechnung im Original           
später ggf. gesammelt bei Ihrem Zusatzversicherer ein, dieser überprüft die Rechnung und                 
überweist den Erstattungsbetrag dann auf Ihr Girokonto. 

 
2. Sie reichen die Originalrechnung umgehend nach Erhalt beim Zusatzversicherer ein, warten  
      den Eingang der Erstattungsleistung auf Ihrem Girokonto ab, und bezahlen Ihren Zahnarzt im Anschluss.  

 
Es ist wichtig, dass Sie Ihre Rechnung umgehend nach Erhalt beim Versicherer einreichen, damit dieses 
Verfahren innerhalb der Zahlungsfrist abgewickelt werden kann. Maßgeblich für die rechtzeitige Bezahlung       
Ihres Behandlers ist immer das auf der Rechnung genannte Zahlungsdatum, nicht der Eingang der vom 
Versicherer ausgezahlten Erstattungsleistung. 
 
 
 
Einreichung von Heil- und Kostenplänen: 
 
Die bei Ihrer gesetzlichen Krankenkasse einzureichenden Heil- und Kostenpläne 
sind der CSS in Kopie zuzustellen.  
 
Generell wird bei geplanten umfangreicheren kieferorthopädischen oder  
Zahnersatz betreffenden Behandlungen die Vorlage eines Heil- und Kostenplanes  
rechtzeitig vor Behandlungsbeginn empfohlen. 
 
Für Behandlungen aus dem Bereich der professionellen Zahnreinigung ist die Vorlage  
eines Heil- und Kostenplanes nicht erforderlich, da die tariflichen Leistungen im FAQ 
Dokument unter den Positionen drei bis sieben exakt aufgeführt sind, Sie können 
aber auch zu diesem Bereich vorab auf freiwilliger Basis  
einen Heil- und Kostenplan einreichen.   
 
 




